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1 Einleitung 
 

1.1 Grundsätzliches 
 
Die Schweizer Banken bieten ihren Kunden als Gemeinschaftswerk die Dienstleistung  
LSV+ LastSchriftVerfahren   
für die Abwicklung von Lastschriften in CHF oder in EUR an. 

LSV+ ist ein ausschliesslich nationales Lastschriftverfahren für das Einfordern von 
wiederkehrenden Rechnungsbeträgen, für welche der ZE eine rechtsgültig unter-
zeichnete Belastungsermächtigung des ZP besitzt. Das ZP-FI darf den geforderten 
Betrag nur bezahlen, wenn die Belastungsermächtigung des ZP vorliegt. 

LSV+ ist die Produktbezeichnung für das Lastschriftverfahren der Schweizer Banken 
mit Widerspruchsrecht.  

Der Zahlungsvorgang wird durch den ZE ausgelöst, indem er die Forderung elektro-
nisch entweder an das ZE-FI oder an SIX Interbank Clearing einreicht. Jedes ZE-FI 
kann festlegen, ob die Einlieferungen der ZE an sich selbst und/oder an SIX Interbank 
Clearing erfolgen sollen und teilt dies seinen ZE mit.  

Die Avisierung des Zahlungseinganges zu Gunsten des ZE erfolgt durch das ZE-FI 
periodisch, basierend auf gesammelten Einzeltransaktionen. Die Gutschrift erfolgt mit 
korrespondierenden Sammelbuchungen auf dem Konto des ZE beim ZE-FI. 

Der ZP kann alle mit LSV belasteten Forderungen ohne Angabe von Gründen bis 
maximal 30 Tagen (1 Kalendermonat) nach Avisierung der Kontobelastung beim ZP-
FI beanstanden. Die auf dem Konto des ZP vorgenommene Belastung wird in diesem 
Fall rückgängig gemacht und der Betrag auf dem Konto des ZE beim ZE-FI mit 
ursprünglicher Valuta wieder belastet.  

Die Verarbeitung der einzelnen Forderungen, in diesem Dokument nachfolgend auch 
als Lastschriften bezeichnet, erfolgt durch Systeme von SIX Interbank Clearing. Die 
Mitarbeiter von SIX Interbank Clearing sind, wie diejenigen der Finanzinstitute, an das 
Bankkundengeheimnis gebunden.  

Die nachstehenden Einlieferungsvarianten erfolgen gemäss Angebot des ZE-FI und 
sind bei diesem zu erfragen. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Ziffer 2.1.2 «Mit-
teilung der zu verwendenden LSV-Referenznummer» und im Anhang A 5 «LSV-Refe-
renznummern». 

Währung Einlieferung 
  

CHF ESR-Referenznummer 

CHF IPI-Verwendungszweck 
  

EUR ESR-Referenznummer 

EUR IPI-Verwendungszweck 
 

ZE-FI  
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1.2 Rechtliche Anforderungen 
 
Über die Zulassung eines ZE am LSV entscheidet einzig das ZE-FI. 

Voraussetzung für die Teilnahme am LSV ist die rechtsgültige Anerkennung der «Teil-
nahmebedingungen LSV+» durch den ZE gegenüber seinem ZE-FI.  

LSV-Aufträge dürfen nur für Forderungen eingereicht werden, für welche der ZP seinem 
ZP-FI eine rechtsgültig unterzeichnete Belastungsermächtigung vorgelegt hat. Das 
ZP-FI leitet die geprüfte Belastungsermächtigung an den ZE weiter.  

 
1.3 Organisatorische Anforderungen 

 
Der ZE muss für die Einreichung von Lastschriften eine LSV+-Identifikation besitzen, 
die ihm das ZE-FI zuteilt.  

Ferner muss er die Struktur der LSV-Referenznummer kennen, die ihm das ZE-FI mit-
teilt.  

Sofern der ZE auch Einzüge in EUR vornehmen will, muss er dies vorgängig mit seinem 
ZE-FI absprechen. In diesem Fall wird empfohlen, für die Gutschriften separate Konten 
zu verwenden, eines für Gutschriften in CHF und eines für Gutschriften in EUR. 

 
1.4 Technische Anforderungen 

 
Der ZE muss für die Teilnahme am Lastschriftverfahren sicherstellen, dass die LSV-
Aufträge elektronisch eingeliefert werden können. Softwarefirmen bieten Standard-
Software zur Verarbeitung der LSV-Aufträge an. 

 
1.5 Teilnehmer-Nutzen 

 
1.5.1 Nutzen für den ZE 

 
Der ZE hat als Teilnehmer am Lastschriftverfahren folgenden Nutzen: 
• Rationalisierung  

Eine einmalige Vereinbarung zwischen dem ZE und dem ZP in Form einer Belas-
tungsermächtigung ermöglicht den wiederkehrenden Einzug der Forderungen im 
LSV. Bei regelmässigen Forderungen mit gleich bleibenden Beträgen kann sogar auf 
eine Rechnungsstellung verzichtet werden, womit Kosten gespart werden können. 

• Automatischer Abgleich in der Debitorenbuchhaltung  
Im LSV erfolgt der Abgleich der Gutschriften mit den offenen Rechnungen in der 
Debitorenbuchhaltung automatisch auf Basis einer Referenznummer pro Lastschrift.  

• Einheitliche Buchungsabläufe in der Debitorenbuchhaltung  
Alle mit LSV eingeforderten Rechnungen werden in der Debitorenbuchhaltung 
offen belassen, bis sie bezahlt und durch das ZE-FI avisiert worden sind. Erfolgt 
der Zahlungseingang auf das Konto des ZE beim ZE-FI nicht bis spätestens 
2 Bankwerktage nach dem gewünschten Verarbeitungsdatum, so kann der Betrag 
auf konventionellem Weg eingefordert bzw. gemahnt werden. 
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• Bessere Liquiditätsplanung  
Die Gelddisposition wird erleichtert, weil die Höhe des Geldeinganges gut abschätz-
bar ist und der Zeitpunkt des Zahlungseinganges bestimmt werden kann. Alle Gut-
schriften werden bis spätestens 2 Bankwerktage nach dem gewünschten Verarbei-
tungsdatum auf dem Konto des ZE beim ZE-FI verbucht. Aus banktechnischen 
Gründen durch das ZP-FI nicht ausführbare Lastschriften (falsche Kontonummer, 
fehlende Belastungsermächtigung, mangelnde Deckung etc.) werden nicht bezahlt 
und bleiben somit als offene Posten in der Debitorenbuchhaltung des ZE. Allfällige 
Nicht-Bezahlungen werden dem ZE nicht gemeldet. Nachträgliche Rücklastschrif-
ten entstehen nur noch aus echten Widersprüchen des ZP und nicht mehr infolge 
banktechnischer Gründe.  

 
1.5.2 Nutzen für den ZP 

 
Der ZP erspart sich durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren 
• das Überwachen der Zahlungstermine, da die jeweiligen Rechnungsbeträge auto-

matisch am gewünschten Verarbeitungsdatum eingezogen werden, 
• das Erstellen bzw. Erfassen von Zahlungsaufträgen, 
• das Porto für den Versand von Zahlungsaufträgen, 
• den Gang zum Postschalter, 
• die Notwendigkeit eines technischen Anschlusses (z.B. PC, Internet) 
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2 Beschreibung der Dienstleistung LSV+ 
 

2.1 Vorbereitungen 
 
Bevor das Lastschriftverfahren genutzt werden kann, müssen folgende Vorbereitun-
gen abgeschlossen sein: 
• Rechtsgültige Unterzeichnung der «Teilnahmebedingungen LSV+» (Anhang A 1) 

durch den ZE gegenüber seinem ZE-FI.  
• Zuteilung der LSV+-Identifikation(en) an den ZE durch das ZE-FI. 
• Angabe der ZE-Kontonummer im IBAN-Format. 
• Information des ZE durch das ZE-FI über die zu verwendende LSV-Referenz-

nummer sowie Art der Kontobuchung und Avisierung. 
• Einholung der Belastungsermächtigungen aller ZP durch den ZE. 
 

2.1.1 Zuteilung von LSV-Identifikationen 
 
Für die Zuteilung von LSV+-Identifikationen ist das ZE-FI des ZE besorgt.  

LSV+-Identifikationen bestehen immer aus 5 alphanumerischen Zeichen.  

Hat ein ZE mehrere ZE-FI, so kann er die gleiche LSV+-Identifikation im Verkehr mit 
allen seinen ZE-FI benutzen, für CHF wie für EUR.  

Eine Belastungsermächtigung kann mehrere Identifikationen aufweisen, sofern es 
sich beim ZE um die gleiche Firma handelt.  

Wünscht der ZE ausnahmsweise mehrere LSV+-Identifikationen, sind die Belastungs-
ermächtigungen mit der jeweils zutreffenden LSV+-Identifikation zu versehen.  

Ist der ZE gleichzeitig auch Absender des LSV-Files, wird üblicherweise eine LSV+-
Identifikation zugeteilt. In diesem Falle ist die «Identifikation des Absenders» mit der 
«Identifikation des ZE» identisch. 

Lässt der Zahlungsempfänger das zu übermittelnde LSV-File durch Dritte erstellen 
(z.B. Rechenzentrum oder Treuhänder), werden zwei Identifikationen zugeteilt: Eine 
«Identifikation des Absenders» und eine «Identifikation des ZE». 
 

2.1.2 Mitteilung der zu verwendenden LSV-Referenznummer 
 
Das ZE-FI informiert den ZE, welche der beiden möglichen Arten von LSV-Referenz-
nummern er verwenden kann:  
• die 27-stellige Referenznummer gemäss ESR-Format, oder 
• die 20-stellige Referenznummer gemäss strukturiertem IPI-Verwendungszweck. 
 
Weitere Angaben zur unterschiedlichen Anwendung der beiden Referenznummern 
bei Lastschriften in CHF und EUR finden Sie im Anhang A 5. 
 

ZE-FI  

ZE-FI  
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2.1.3 Einholen von Belastungsermächtigungen 
 
Es ist Sache des ZE, die Belastungsermächtigungen gemäss dem nachstehenden 
Ablauf bei allen ZP einzuholen.  

Für jedes zu belastende Konto des ZP und für jede Währung (CHF oder EUR) ist eine 
separate Belastungsermächtigung erforderlich. Eine Belastungsermächtigung kann meh-
rere Identifikationen aufweisen, sofern es sich beim ZE um die gleiche Firma handelt. 

Die Belastungsermächtigung ist textlich neutral, d.h. individuelle Vertragstexte (z.B. 
Kredit- oder Abzahlungsverträge) sind separat zwischen ZE und ZP zu unterzeichnen. 
Sie enthält immer ein Widerspruchsrecht für den ZP gegenüber seinem FI. Die Wider-
spruchsfrist beträgt 30 Tage (= 1 Kalendermonat) und beginnt mit dem Zeitpunkt der 
Avisierung des ZP. 

Textmuster von Belastungsermächtigungen finden Sie im Anhang A 2. Das erstmalige 
Kreieren einer Belastungsermächtigung oder die Anpassung einer bestehenden 
Belastungsermächtigung muss der ZE mit seinem ZE-FI absprechen.  

Belastungsermächtigungen können vom ZP jederzeit bei seinem ZP-FI und beim ZE 
widerrufen werden.  

Erfährt der ZE, dass der ZP seine Bankverbindung gewechselt hat, ist ihm eine neue 
Belastungsermächtigung zuzustellen, die der Bank des ZP-FI einzureichen ist.  

Zum Vorgehen bei Änderungen des ZE, der LSV-Identifikation und/oder des LSV-
Verfahrens, muss das ZE-FI informiert werden. 

 

ZE-FI  

ZE-FI  
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Ablauf für das Einholen einer Belastungsermächtigung: 

1.  Der ZE stellt dem ZP die Belastungsermächtigung (BE) in Papierform oder elek-
tronisch (zum ausdrucken) zur Verfügung mit der Aufforderung, diese nach 
Ergänzung der fehlenden Angaben und rechtsgültiger Unterzeichnung direkt an 
das ZP-FI weiterzuleiten (2a) oder auf Wunsch an ihn zu retournieren (2b). Die 
Abgabe einer Kopie für den ZP ist fakultativ.  

ZE-FI

ZP

ZP-FI

1

2a

4

BE
BE

5

BE

2b

ZE BE 2b

BE oder 
Kopie BE

BE oder 
Kopie BE

3

Stamm-
Daten

Datenbank
LSV+-ID

auf Konto

 
 
2a.  Der ZP leitet die mit der Bankverbindung und Kontonummer/IBAN ergänzte Belas-

tungsermächtigung unterzeichnet direkt an seine Bank (ZP-FI) weiter.  

2b.  Alternative: Auf Wunsch des ZE sendet der ZP die mit der Bankverbindung und 
Kontonummer/IBAN ergänzte und unterzeichnete Belastungsermächtigung an 
ihn zurück. Der ZE sammelt die von den ZP erhaltenen Belastungsermächtigun-
gen und stellt die Originale der Belastungsermächtigungen direkt dem jeweiligen 
ZP-FI (Kontaktstelle) zu. 

3.  Aus rechtlichen Gründen muss das Original der Belastungsermächtigung beim 
ZP-FI vorgelegt werden. Das ZP-FI prüft die Belastungsermächtigung und 
erfasst den Auftrag in der entsprechenden Applikation.  

4.  Dem Zahlungsempfänger wird die Belastungsermächtigung (Kopie oder Original) 
zurückgesandt, versehen mit einem Bankstempel bzw. einem Begleitschreiben. 
Bei Unstimmigkeiten von Kontonummer/IBAN, BC-Nummer oder Namensangabe 
sind die Korrekturen auf dem zurückgesandten Exemplar deutlich anzubringen. 
Anstelle der proprietären Bank-Kontonummer soll möglichst die IBAN angegeben 
werden.  

5.  Der ZE erfasst die geprüften Kundenangaben aufgrund der vom ZP-FI erhalte-
nen Belastungsermächtigung in seinen Stammdaten. Ab diesem Zeitpunkt kön-
nen Lastschriften – bis zur allfälligen Aufhebung der Ermächtigung – ausgelöst 
werden.  

Weder das ZE-FI noch SIX Paynet sind in den Ablauf für das Einholen von Belas-
tungsermächtigungen involviert. Deshalb benötigen diese weder eine Kopie noch das 
Original der Belastungsermächtigung. Sie gehen davon aus, dass bei allen vom ZE 
eingereichten LSV-Aufträgen die entsprechenden Belastungsermächtigungen vorliegen.  
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2.2 Ablaufübersicht 
 
Ein einzelner Auftrag im LSV+ läuft vereinfacht dargestellt in folgenden Schritten ab: 

1.  Der ZE stellt Rechnung und zieht die Forderung mit LSV+ ein, indem er eine 
Lastschrift mit einer eindeutigen Referenznummer in einem LSV-File elektronisch 
an das ZE-FI oder an SIX Interbank Clearing übermittelt. Jedes ZE-FI kann fest-
legen, ob die Einlieferungen der ZE an sich selbst oder an SIX Interbank Clea-
ring erfolgen sollen und teilt dies seinen ZE mit.  

1a.  Falls der ZE die Lastschrift an das ZE-FI übermittelt hat, leitet dieses die Last-
schrift an SIX Interbank Clearing weiter. 

2.  SIX Interbank Clearing sendet die Lastschrift 2 Bankwerktage bzw. 1 Bankwerk-
tag vor dem gewünschten Verarbeitungsdatum an das ZP-FI. 

ZE

ZE-FI

ZP

ZP-FILSV

SIX 
Interbank 
Clearing

1

1

1a 2
3

44

5

6

7

5

 
 
3.  Das ZP-FI prüft die Lastschrift banktechnisch (korrekte Kontonummer, Belastungs-

ermächtigung und Deckung vorhanden etc.). Falls diese Prüfung positiv verläuft, 
belastet das ZP-FI das Konto des ZP und bereitet die Überweisung des Betrages 
an das ZE-FI vor. Bei einem negativen Prüfungsergebnis unternimmt das ZP-FI 
nichts (keine Bearbeitung, keine Rückmeldung). 

4.  Das ZP-FI überweist den Betrag rechtzeitig (normalerweise am gewünschtem 
Verarbeitungsdatum, in Ausnahmefällen spätestens bis 2 Bankwerktage danach) 
und mit der LSV-Referenznummer versehen an das ZE-FI. Die Überweisung 
erfolgt über die Systeme von SIX Interbank Clearing. 

5.  Das ZE-FI schreibt den überwiesenen Betrag auf dem Konto des ZE gut und 
sendet dem ZE Gutschriftsdaten mit der Referenznummer. 

6.  Der ZE schliesst mit den Gutschriftsdaten den entsprechenden offenen Posten in 
seiner Buchhaltung.  

7.  Der ZP wird spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastung seines 
Kontos avisiert. Gegebenenfalls kann er innert 30 Tagen ab Avisierungsdatum 
Widerspruch erheben.  

ZE-FI  
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2.3 Auftragserteilung 
 

2.3.1 Bereitstellung des LSV-Files 
 
Der ZE sammelt die bei ihm anfallenden Forderungen in CHF oder in EUR und erstellt 
pro Währung ein LSV-File mit den entsprechenden Lastschriften.  

Hinweis: Der Einzelbetrag in CHF darf 99'999'999,99 nicht überschreiten. 

Jede Lastschrift muss eine eindeutige LSV-Referenznummer (siehe Anhang A 5) ent-
halten, um sicherzustellen, dass der Zahlungseingang dem richtigen offenen Posten 
in der Debitorenbuchhaltung zugeordnet werden kann. Für Lastschriften in CHF bie-
ten alle ZE-FI in der Regel die LSV-Referenznummer gemäss ESR an. Der Aufbau 
des LSV-Files und die Datenfelder der Lastschriften sind im Kapitel 3 beschrieben.  

Als gewünschtes Verarbeitungsdatum ist jeder Bankwerktag möglich. Es ist erlaubt, in 
einem LSV-File Lastschriften mit verschiedenen gewünschten Verarbeitungsdaten 
einzureichen.  

Der ZE ist für den Inhalt des LSV-Files verantwortlich. Die Massnahmen gegen Miss-
brauch liegen in seiner Verantwortung. Alle Einzeldaten, insbesondere die Konto-
nummern und Namen der ZP, müssen mit den entsprechenden Daten des ZP-FI 
übereinstimmen. Für jede eingelieferte Lastschrift muss eine Belastungsermächtigung 
(ZP-FI, Konto, Währung) des entsprechenden ZP vorliegen. 

Der ZE kann sein LSV-File grundsätzlich entweder an das ZE-FI oder an SIX Interbank 
Clearing einliefern. Jedes ZE-FI kann festlegen, ob die Einlieferungen der ZE an sich 
selbst oder an SIX Interbank Clearing erfolgen sollen und teilt dies seinen ZE mit. 
Entsprechend dem festgelegten Einlieferungsort sind für die Einlieferung des LSV-
Files die Angaben der Ziffer 2.3.2 bzw. 2.3.3 zu beachten. 
 

2.3.2 Einlieferung an das ZE-FI 
 
Diese Ziffer gilt für ZE, welche ihre LSV-Files über die vom ZE-FI angebotenen Einliefe-
rungsarten (z.B. E-Banking) elektronisch zur Verarbeitung an das ZE-FI übermitteln.  

Die für die Einlieferung geltenden bankspezifischen Einlieferungsbeschreibungen sind 
beim ZE-FI erhältlich. Jedes LSV-File ist mindestens 1 Bankwerktag vor dem gewünsch-
ten Verarbeitungsdatum an das ZE-FI einzureichen, damit die ZP-FI die Lastschriften 
prüfen können. Für die termingerechte Verarbeitung ist der vom ZE-FI festgelegte 
Zeitplan verbindlich.  

An das ZE-FI eingelieferte LSV-Files können Lastschriften enthalten, welche auf ver-
schiedenen Konten des ZE beim ZE-FI gutgeschrieben werden sollen.  
 

ZE-FI  
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2.3.3 Einlieferung an SIX Interbank Clearing 
 
Diese Ziffer gilt für ZE, welche ihre LSV-Files mit payCOMweb über das Internet oder 
via Filetransfer-Lösung elektronisch zur Verarbeitung an SIX Interbank Clearing über-
mitteln.  

Produkt- und Rechtsinformationen über payCOMweb sind auf der Webseite www.lsv.ch 
zu finden. Details über den Einsatz von payCOMweb sind in der payCOMweb-Benutzer-
anleitung erläutert. Für Informationen zur Filetransfer-Lösung ist SIX Interbank Clea-
ring zu kontaktieren. 

Jedes LSV-File ist mindestens 1 Bankwerktag vor dem gewünschten Verarbeitungs-
datum einzureichen, damit die ZP-FI die Lastschriften prüfen können. Für die termin-
gerechte Verarbeitung ist der Zeitplan (siehe Ziffer 2.9) verbindlich.  

In einem LSV-File können Lastschriften enthalten sein, welche bei verschiedenen 
ZE-FI und Konten des ZE gutgeschrieben werden sollen (allerdings nur für ZE-FI, 
welche die Einlieferung an SIX Interbank Clearing anbieten).  

Jede Zahlungsgruppe (Definition siehe Ziffer 2.4.1), die aus dem vom ZE eingeliefer-
ten LSV-File gebildet wird, muss zur weiteren Verarbeitung vom ZE mit payCOMweb 
freigegeben werden (Details dazu sind in der payCOMweb-Benutzeranleitung zu fin-
den) oder mit Papierauftrag an das ZE-FI. Erfolgt keine Freigabe, wird die Zahlungs-
gruppe 10 Kalendertage nach dem gewünschten Verarbeitungsdatum (resp. nach dem 
Einlieferdatum, sofern das gewünschte Verarbeitungsdatum in der Vergangenheit 
liegt) automatisch annulliert. 

Der ZE muss eine Kopie des LSV-Files bis zum Erhalt der Rekapitulationsliste aufbe-
wahren. Die Kopie des LSV-Files kann im Bedarfsfall von SIX Interbank Clearing an-
gefordert werden. 
 

2.3.4 Annullierungen 
 
Solange die eingelieferten Lastschriften noch nicht für die Auslieferung an die ZP-FI 
bereitgestellt worden sind, d.h. abhängig vom Einlieferungszeitpunkt bis 2 Bankwerk-
tage bzw. 1 Bankwerktag vor dem gewünschten Verarbeitungsdatum, sind Annullie-
rungen von Zahlungsgruppen (Definition siehe Ziffer 2.4.1) möglich. Das Annullierungs-
begehren ist vom ZE in jedem Fall an das ZE-FI zu richten.  

Annullierungen von einzelnen Lastschriften sind nicht möglich. 

 

http://www.lsv.ch/�
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2.4 Verarbeitung der Lastschriften bei SIX Interbank Clearing 
 
Diese Ziffer gilt für ZE, welche LSV-Daten bei SIX Interbank Clearing einliefern.  

Erfolgt die Einlieferung des ZE an das ZE-FI, werden die vom ZE-FI erhaltenen Last-
schriften je nach Übermittlungsformat bei SIX Interbank Clearing teilweise anders 
verarbeitet. 
 

2.4.1 Zahlungsgruppenbildung 
 
Alle Lastschriften eines eingelieferten LSV-Files mit 
• gleicher BC-Nummer des ZE-FI 
• gleicher gutzuschreibender Kontonummer 
• gleicher LSV+-Identifikation des ZE 
• gleichem gewünschten Verarbeitungsdatum 
• gleicher Währung (ein LSV-File enthält entweder nur Lastschriften in CHF oder nur 

Lastschriften in EUR) 
 
werden im Lastschriftverfahren zu einer so genannten Zahlungsgruppe zusammen-
gefasst. 
 

2.4.2 Validierung 
 
Vor der Verarbeitung durchlaufen die eingelieferten LSV-Daten verschiedene Plausi-
bilitätstests (siehe auch Anhang A 4). Dabei werden im Wesentlichen folgende Punkte 
überprüft: 
• Ist der ZE als Teilnehmer am Lastschriftverfahren mit der angegebenen LSV+-

Identifikation zugelassen? 
• Entsprechen Inhalt und Struktur der Daten den Spezifikationen? 
• Sind keine Zahlungsgruppen doppelt vorhanden? 
• Sind alle von den Lastschriften betroffenen ZP-FI als Teilnehmer am Lastschrift-

verfahren zugelassen? 
 

Doppeleinlieferungskontrolle 

Die Doppeleinlieferungskontrolle erfolgt auf Zahlungsgruppenebene. Sie erfolgt über 
alle akzeptierten Kalendertage, für die Einlieferungen zugelassen sind (gewünschtes 
Verarbeitungsdatum = aktuelles Datum, 30 Tage Zukunft und 10 Tage Vergangenheit, 
siehe auch Ziffer 3.6.1). Es handelt sich dabei nicht um einen 100-prozentigen Ver-
gleich der Zahlungsgruppen, sondern nur um eine Prüfung der wesentlichen Kriterien: 
• Totalbetrag (Summe aller Lastschriften der Zahlungsgruppe inkl. der fehlerhaften 

Lastschriften) 
• BC-Nummer des ZE-FI 
• LSV+-Identifikation des ZE 
• Erstellungsdatum des LSV-Files 
• Gewünschtes Verarbeitungsdatum 
• Status (ohne Fehler, doppelt) 
• Währung 
• Kontonummer des ZE 
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Stimmen alle aufgeführten Kriterien überein, gilt die Zahlungsgruppe als doppelt vor-
handen. 

Fehlerfreier Auftrag 

SIX Interbank Clearing erstellt eine Rekapitulationsliste (siehe Anhang A 3.1), welche 
den Einlieferer über den fehlerfreien Auftrag informiert. Die Rekapitulationsliste wird je 
nach Einlieferungsart unterschiedlich weitergeleitet: 
• Bei Einlieferung an SIX Interbank Clearing mit payCOMweb ist die Rekapitulations-

liste in der Datei-Übersicht im payCOMweb abrufbar. 
• Bei Einlieferung an SIX Interbank Clearing über eine Filetransfer-Lösung wird die 

Rekapitulationsliste dem Einlieferer gemäss bilateraler Abmachung übermittelt. 
 

Automatisch korrigierter Auftrag 

Im Auftrag angegebene BC-Nummern, welche infolge von Organisationsänderungen, 
Zusammenlegungen, Schliessungen etc. von Banken geändert wurden, werden auto-
matisch korrigiert, damit die entsprechenden Lastschriften trotzdem ausgeführt wer-
den können. SIX Interbank Clearing erstellt in solchen Fällen zusätzlich zur Rekapi-
tulationsliste auch eine Fehlerliste mit Warnmeldungen (siehe Anhang A 3.1). Beide 
Listen werden je nach Einlieferungsart wie oben beschrieben bereitgestellt. Der ZE 
muss die geänderte BC-Nummer in seinen Stammdaten für zukünftige Aufträge um-
gehend mutieren.  

Teilweise ausführbarer Auftrag 

Werden fehlerhafte, d.h. nicht zur Ausführung gelangende Lastschriften registriert, er-
stellt SIX Interbank Clearing sowohl eine Rekapitulationsliste als auch eine Fehlerliste 
mit Fehlermeldungen (siehe Anhang A 3.1). Beide Listen werden je nach Einliefe-
rungsart wie oben beschrieben bereitgestellt. Der ZE muss fehlerhafte Lastschriften 
korrigieren und neu einliefern.  

Nicht ausführbarer Auftrag 

Werden Fehler im Fileformat festgestellt, werden alle Lastschriften des LSV-Files 
zurückgewiesen.  

Wird festgestellt, dass eine Zahlungsgruppe doppelt vorhanden ist, wird die wieder-
holt eingelieferte, identische Zahlungsgruppe nicht ausgeführt. 

Bei Nicht-Ausführung erstellt SIX Interbank Clearing sowohl eine Rekapitulationsliste 
als auch eine Fehlerliste (siehe Anhang A 3.1). Beide Listen werden je nach Einliefe-
rungsart wie oben beschrieben bereitgestellt.  
 

2.4.3 Datensicherung und Auskunftsbereitschaft 
 
Aus Datensicherungs- und Nachforschungsgründen werden alle Lastschriften bei SIX 
Interbank Clearing während 10 Jahren archiviert. 
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2.5 Bearbeitung der Lastschriften beim ZP-FI 
 
Das ZP-FI erhält 2 Bankwerktage bzw. 1 Bankwerktag vor dem gewünschten Verar-
beitungsdatum alle erfolgreich validierten und freigegebenen Lastschriften zulasten 
der ZP zur Prüfung und Bezahlung ausgeliefert.  
 

2.5.1 Banktechnische Prüfung 
 
Das ZP-FI prüft jede erhaltene Lastschrift banktechnisch: 
• Existiert ein ungesperrtes Konto, für LSV zugelassen, mit der angegebenen Konto-

nummer? 
• Ist eine entsprechende Belastungsermächtigung vorhanden? 
• Ist die erforderliche Deckung vorhanden? 
 
Falls diese Prüfung positiv verläuft, wird die Lastschrift weiterbearbeitet, d.h. die 
Bezahlung des geforderten Betrages eingeleitet.  

Bei einem negativen Prüfungsergebnis wird die Bearbeitung der Lastschrift beim ZP-FI 
ohne Rückmeldung an den ZE bzw. das ZE-FI eingestellt.  
 

2.5.2 Kontobelastung und Bezahlung 
 
Das ZP-FI belastet das Konto des ZP per gewünschtem Verarbeitungsdatum mit dem 
geforderten Betrag und überweist diesen Betrag mit der LSV-Referenznummer verse-
hen über das SIC-System für CHF-Zahlungen bzw. euroSIC-System für EUR-Zahlun-
gen an das ZE-FI.  

Zahlungsfristen 

Akzeptierte Lastschriften müssen im Normalfall am gewünschten Verarbeitungsdatum 
im SIC- bzw. im euroSIC-System verrechnet sein. In Ausnahmefällen (z.B. bei techni-
schen Problemen oder infolge mangelnder Bonität) kann die Verrechnung bis maxi-
mal 2 Bankwerktage verspätet erfolgen. Bei Verspätungen von mehr als 2 Bank-
werktagen wird der SIC- bzw. euroSIC-Zahlungsauftrag abgewiesen.  
 

2.5.3 Avisierung des ZP 
 
Das ZP-FI avisiert den ZP über die Buchung der Lastschrift spätestens innert Monats-
frist ab Belastungsdatum mit Hinweis auf sein Widerspruchsrecht bis 30 Tage nach 
Avisierung. Es bleibt dem ZP-FI überlassen, ob es den ZP über eine Nicht-Ausführung 
einer Lastschrift informieren will. 
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2.10 Tests 
 
Den Teilnehmern wird ein dediziertes Testsystem für die Durchführung von Tests 
rund um die Uhr zur Verfügung gestellt und während den Bürozeiten – werktags von 
8.00 bis 17.00 Uhr – dafür Unterstützung angeboten. Es ist keine Anmeldung bei SIX 
Interbank Clearing für Tests notwendig. 

Eingelieferte LSV-Files für Tests müssen und können nicht freigegeben werden, 
weder elektronisch noch mit Papierauftrag. 

Bei der Einlieferung mit payCOMweb sind im payCOMweb keine Anpassungen gegen-
über der Produktion vorzunehmen (keine separaten URL oder Zertifikate). Bei der 
Einlieferung über eine Filetransfer-Lösung sind die bilateralen Absprachen mit SIX 
Interbank Clearing einzuhalten.  

Jede eingereichte Test-Lastschrift muss im Feld Verarbeitungsart (VART) den Code 
«T» für Test enthalten (ein LSV-File darf nur ausschliesslich Testdaten (VART=T) 
oder ausschliesslich produktive Daten (VART=P) enthalten, gemischte LSV-Files 
werden zurückgewiesen).  

Es werden die gleichen LSV+-Identifikationen sowohl für Tests als auch für die Pro-
duktion verwendet. Auf Wunsch (Absprache mit dem ZE-FI) können auch spezielle 
Test-LSV+-Identifikationen vergeben werden. 

Die Annahmeschlusszeit auf dem Testsystem ist generell 10.00 Uhr. Der Bankwerk-
tagskalender entspricht demjenigen der Produktion. 

Folgende Tests sind auf dem Testsystem möglich:  
• Einlieferungstests 
• Tests von Gutschriftsrecords (Tests zwischen ZE und ZE-FI) 
 

2.10.1 Einlieferungstests 
 
Bei den Einlieferungstests werden die ins Testsystem eingelieferten Lastschriften 
validiert und das Validierungsresultat wird dem Einlieferer mit einer Rekapitulations-
liste und gegebenenfalls Fehlerliste mitgeteilt. Die eingelieferten Daten werden 
anschliessend nicht weiter verarbeitet.  

Dadurch wird insbesondere den Softwareherstellern ermöglicht, Einlieferungstests 
durchzuführen. Damit dies ohne vertragliche Verpflichtungen gegenüber einem 
Finanzinstitut und ohne vorgängige Beantragung einer LSV+-Identifikation möglich ist, 
stehen spezielle Test-LSV+-Identifikationen und Test-BC-Nummern zur Verfügung. Es 
sind dies die Test-LSV+-Identifikationen LSVT1 bis LSVT5 (Sprachcode Deutsch), 
LSVT6, LSVT7 (Sprachcode Französisch) und die Test-BC-Nummern 9101 bis 9107. 

Gesamtablauftests sind mit diesen Test-LSV+-Identifikationen und Test-BC-Nummern 
allerdings nicht möglich. 
 

2.10.2 Tests von Gutschriftsrecords (Tests zwischen ZE und ZE-FI) 
 
Für das Testverfahren zum Erhalt von Gutschriftsrecords ist eine direkte Absprache 
zwischen dem ZE und dem ZE-FI notwendig. Das ZE-FI gibt dem ZE dann die zu 
verwendenden Testdaten (ZP-Angaben, LSV+-Identifikation etc.) und die möglichen 
Testzeiten bekannt.  

ZE-FI  

ZE-FI  
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3 Technische Bestimmungen 
 
Dieses Kapitel gilt für ZE, welche LSV-Daten bei SIX Interbank Clearing einliefern.  

ZE, welche LSV-Daten über das ZE-FI einliefern, müssen die bankspezifischen Ein-
lieferungsbeschreibungen des ZE-FI beachten, ausser wenn das ZE-FI die hier auf-
geführten technischen Bestimmungen gegenüber dem ZE explizit als verbindlich 
erklärt. 

 
3.1 Transaktionsarten (TA) 

 
Im LSV sind folgende Transaktionsarten vorgeschrieben: 
• TA 875  Lastschrift 
• TA 890  Totalrecord 
 
 

3.2 Filestruktur 
 
Ein LSV-File enthält die Daten eines oder mehrerer LSV-Aufträge, wobei jeder LSV-
Auftrag eine oder mehrere Lastschriften umfasst.  

Für jede Lastschrift ist ein eigener Record TA 875 mit fixer Länge zu erstellen (Details 
siehe Recordbeschreibung in Ziffer 3.6.1).  

Lastschriften mit gleichem gutzuschreibenden Konto und gleichem gewünschten Ver-
arbeitungsdatum bilden einen LSV-Auftrag. 

Der letzte Record jedes LSV-Files muss ein Totalrecord TA 890 sein, welcher den 
Totalbetrag aller Lastschriften im LSV-File enthält (Details siehe Recordbeschreibung 
in Ziffer 3.6.2).  

Beispiel: 

LSV-File 

LSV-Auftrag 1 LSV-Auftrag 2 LSV-Auftrag 3 Total 

TA 875 TA 875 TA 875 TA 875 TA 875 TA 875 TA 875 TA 875 TA 875 TA 890 
 
 

3.3 Filenamen 
 
Es sind die jeweiligen Konventionen der Einlieferungskanäle payCOMweb resp. File-
transfer-Lösung zu berücksichtigen. 

 
3.4 Zulässige Zeichen 

 
In LSV-Files, die mit payCOMweb eingeliefert werden, dürfen nur Zeichen des ASCII-
Zeichensatzes ISO-8859 (Latin-1) verwendet werden. Dieser Zeichensatz wird von 
allen modernen ASCII-Systemen wie Unix, Windows und den Internet Browsern 
verwendet.  

ZE-FI  
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LSV-Files, die über eine Filetransfer-Lösung eingeliefert werden, dürfen auch mit dem 
EBCDIC-Zeichensatz Codepage 500 generiert werden. Dieser Zeichensatz wird vor-
wiegend bei Grossrechnern verwendet.  

Steuerzeichen sowie einzelne Sonderzeichen werden nach der Einlieferung in andere 
Zeichen oder «.» (Punkt) umgewandelt.  

In den Zeichenumsetzungstabellen im Anhang A 7 ist die Behandlung jedes einzel-
nen Zeichens ersichtlich.  

 
3.5 Darstellung einzelner Felder 

 
3.5.1 Text 

 
Alphanumerische Angaben wie Adressen, Referenznummern, Kontonummern, Mit-
teilungen etc. müssen in Textfeldern linksbündig eingetragen und rechts vollständig 
mit Blanks (Leerzeichen) aufgefüllt werden.  

Erfolgt bei fakultativen Zeichenfeldern keine Angabe, sind diese Felder ganz mit Blanks 
zu füllen. 
 

3.5.2 Datum 
 
Datumsangaben müssen 8-stellig im Format JJJJMMTT (Jahr, Monat, Tag) in 
Datumsfeldern eingetragen werden. 

Beispiele: 

6. Januar 2011  = 20110106 

21. Dezember 2011  = 20111221 
 

3.5.3 Betrag 
 
Beträge müssen immer mit führenden Nullen und Komma sowie wahlweise keine, 
eine oder zwei Dezimalstellen in Betragsfeldern eingetragen werden.  

Beispiele (12-stelliges Betragsfeld): 

    255 Franken  = 00000000255,  oder  0000000255,0  oder  000000255,00 

      15 Rappen  = 000000000,15 

25311 Euro, 50 Cent  = 0000025311,5  oder  000025311,50 
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3.6 Recordbeschreibungen 
 
Sämtliche Felder der Records haben eine fixe Länge und müssen obligatorisch vor-
handen sein.  

Die Zeichenformate in den verschiedenen Feldern werden wie folgt angegeben: 
• x = alphanumerisch (alle Zeichen) 
• n = numerisch (nur Zahlen und wo verlangt, das Komma) 
 

3.6.1 TA 875, Lastschrift 
 
Der Lastschriftrecord hat eine Gesamtlänge von 588 Zeichen und muss folgende 
Felder in der angegebenen Reihenfolge enthalten: 

Bezeichnung Feld-ID Länge Beschreibung Beispiel 

Transaktionsart TA 3 n Transaktionsart des Records (fix 875) 875 

Versions-Nr. VNR 1 n Versionsnummer, jetzt immer 0 0 

Verarbeitungsart VART 1 x Die Verarbeitungsart (Angabe nur in Gross-
buchstaben zulässig) muss bei allen Re-
cords des LSV-Files gleich lauten: 
• P = Produktiv  
• T = Test  

P 

Gewünschtes 
Verarbeitungs-
datum 

GVDAT 8 n Gewünschtes Verarbeitungsdatum: 
• max. 30 Kalendertage in der Zukunft 

bezüglich Einlieferdatum bei SIX Inter-
bank Clearing  

• max. 10 Kalendertage in der Vergangen-
heit bezüglich Einlieferdatum bei SIX 
Interbank Clearing  

20111125 

BC-Nr. des ZP-FI BC-ZP 5 x Bankenclearing-Nummer des ZP-FI (links-
bündig, Rest des Feldes mit Blanks aufge-
füllt).  

6182 

Erstellungsdatum EDAT 8 n  Datum der Erstellung des LSV-Files. Es 
muss bei allen Records des LSV-Files 
gleich lauten. 

20111121 

BC-Nr. des ZE-FI BC-ZE 5 x Bankenclearing-Nummer des ZE-FI (links-
bündig, Rest des Feldes mit Blanks aufge-
füllt).  

202 

Absender-
Identifikation 

ABS-ID 5 x Zur Identifizierung des Absenders des LSV-
Files muss dessen Identifikation angegeben 
werden. Sie muss bei allen Records des 
LSV-Files gleich lauten. Falls der ZE das 
LSV-File selbst einliefert, entspricht diese 
Identifikation derjenigen im Feld LSV-ID. 
Wenn der ZE für die Einlieferung einen 
Dritten (z.B. Rechenzentrum oder Treuhän-
der) beauftragt hat, muss sie anders lauten. 

TRE2W 
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Bezeichnung Feld-ID Länge Beschreibung Beispiel 

Eingabe-
Sequenznummer 

ESEQ 7 n Pro LSV-File müssen die Records lücken-
los aufsteigend nummeriert sein, beginnend 
mit 0000001. 

0000023 

LSV+-Identifikation LSV-ID 5 x LSV+-Identifikation des ZE (Angabe nur in 
Grossbuchstaben zulässig) 

ABC1W 

Währung WHG 3 x Währung (CHF oder EUR, Angabe nur in 
Grossbuchstaben zulässig). Sie muss bei 
allen Records des LSV-Files gleich lauten. 

CHF 

Betrag BETR 12 n Betrag der Lastschrift mit führenden Nullen 
und Komma sowie wahlweise keine, eine 
oder zwei Dezimalstellen.  

Der Einzelbetrag in CHF darf 99'999'999,99 
nicht überschreiten. Höhere Einzelbeträge 
können zu Problemen bei der Auslieferung 
der Gutschriftsdaten durch das ZE-FI führen. 

0000025156,7 
 
 

0099999999,99 

Konto des ZE KTO-ZE 34 x IBAN (International Bank Account Number) 
des ZE-Kontos beim ZE-FI (linksbündig, 
Rest des Feldes mit Blanks aufgefüllt).  

Es dürfen nur die 21-stellige IBAN der 
Schweiz oder des Fürstentums Liechten-
stein verwendet werden, wobei Blanks 
innerhalb der IBAN wegzulassen sind:  
Pos.  1+2 = Landcode (CH oder LI, 

Angabe nur in Gross-
buchstaben zulässig) 

Pos.  3+4 = Prüfziffer gesamtes Feld 
Pos.  5–9 = BC-Nummer des ZE-FI 
Pos. 10–21 = Kontonummer des ZE beim 

ZE-FI  
Pos. 22–34 = Blanks 

  
  
  

CH930076201162
3852957 

ZE ADR-ZE 4*35 x 4-zeilige Adresse des ZE. Mindestens die 
ersten zwei Adresszeilen müssen eine 
Angabe enthalten (linksbündig, Rest der 
Felder mit Blanks aufgefüllt).  

Max Meier 
Dorfplatz 3 
9999 Irgendwo 

Konto des ZP KTO-ZP 34 x Enthält die Kontonummer des ZP (mit oder 
ohne IBAN).  

Ohne IBAN 
Max. 16-stellige Kontonummer des ZP beim 
ZP-FI (linksbündig, Rest des Feldes mit 
Blanks aufgefüllt). Darstellung gemäss 
Angabe auf der Belastungsermächtigung.  

Mit IBAN (nur CH- oder LI-IBAN erlaubt)  
IBAN (International Bank Account Number) 
des ZP-Kontos beim ZP-FI (linksbündig, 
Rest des Feldes mit Blanks aufgefüllt). 
Format gemäss Feld «Konto des ZE». 

  
  

  
123.456-78XY 
  
  
  

  
CH640483605714
5041000 
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Bezeichnung Feld-ID Länge Beschreibung Beispiel 

ZP ADR-ZP 4*35 x 4-zeilige Adresse des ZP. Mindestens die 
ersten zwei Adresszeilen müssen eine 
Angabe enthalten (linksbündig, Rest der 
Felder mit Blanks aufgefüllt).  

DORIS ENG 
ANDERSWO 

Mitteilungen MIT-ZP 4*35 x Fakultative 4-zeilige Mitteilung an den ZP 
(linksbündig, Rest der Felder mit Blanks 
aufgefüllt).  

Rechnung vom 
31.10.2011 

Referenz-Flag REF-FL 1 x Bezeichnet die Art der Referenznummer 
(Angabe nur in Grossbuchstaben zulässig) 
im folgenden Feld «LSV-Referenz»: 
• A: ESR-Referenznummer  
• B: IPI-Verwendungszweck 

A 

LSV-Referenz REF-NR 27 x 27-stellige ESR-Referenznummer (Refe-
renz-Flag = A) oder 20-stelliger IPI-Verwen-
dungszweck (Referenz-Flag = B, linksbün-
dig, Rest des Feldes mit Blanks aufgefüllt). 
Siehe auch Anhang A 5. 

200002000000004
443332000061 

ESR-Teilnehmer-
nummer 

ESR-TN 9 x ESR-Teilnehmernummer des ZE-FI, wenn 
ESR-Referenznummer verwendet wird 
(Referenz-Flag = A). Linksbündig, Rest des 
Feldes mit Blanks aufgefüllt. Bei Verwen-
dung des 20-stelligen IPI-Verwendungs-
zwecks (Referenz-Flag = B) ist das ganze 
Feld mit Blanks zu füllen. 

010001456 

 

3.6.2 TA 890, Totalrecord 
 
Der Totalrecord hat eine Gesamtlänge von 43 Zeichen und muss folgende Felder in 
der angegebenen Reihenfolge enthalten: 

Bezeichnung Feld-ID Länge Beschreibung Beispiel 

Transaktionsart TA 3 n Transaktionsart des Records (fix 890) 890 

Versions-Nr. VNR 1 n Versionsnummer, jetzt immer 0 0 

Erstellungsdatum EDAT 8 n Datum der Erstellung des LSV-Files.  
Es muss bei allen Records des LSV-Files 
gleich lauten. 

20111121 

Absender-
Identifikation 

ABS-ID 5 x Zur Identifizierung des Absenders des LSV-
Files muss dessen Identifikation angegeben 
werden. Die Absender-Identifikation muss 
bei allen Records des LSV-Files gleich 
lauten.  

TRE2W 

Eingabe-
Sequenznummer 

ESEQ 7 n Pro LSV-File müssen die Records lücken-
los aufsteigend nummeriert sein, beginnend 
mit 0000001. Der Totalrecord weist die 
höchste Eingabe-Sequenznummer des 
LSV-Files auf. 

0001569 
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Bezeichnung Feld-ID Länge Beschreibung Beispiel 

Währung WHG 3 x Währung (CHF oder EUR, Angabe nur in 
Grossbuchstaben zulässig). Sie muss bei 
allen Records des LSV-Files gleich lauten. 

CHF 

Totalbetrag TBETR 16 n Totalbetrag aller im LSV-File enthaltenen 
Lastschriften mit führenden Nullen und 
Komma sowie wahlweise keine, eine oder 
zwei Dezimalstellen.  

0000000239354,95 
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Anhang 
 

A 1 Teilnahmebedingungen 
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A 2 Belastungsermächtigungen 
 
Es wird empfohlen, für Belastungsermächtigungen das Format A4 zu verwenden. 

Die Angaben der LSV+-Identifikation, des Zahlungsempfängers und des Zahlungs-
pflichtigen sind obligatorisch. 

Der in den nachfolgenden Textbeispielen verwendete Wortlaut im eingerahmten Feld 
darf nicht geändert werden, ausgenommen: Anstelle des Wortes «Zahlungsempfänger» 
kann dessen Name eingesetzt werden. 

Die Mehrsprachigkeit ist fakultativ. 

Bei abweichender Gestaltung der Belastungsermächtigung bezüglich Text oder Format 
ist ein «Gut-zum-Druck» dem ZE-FI zu übergeben. 

Eigenkreationen von Belastungsermächtigungen sollten durch das ZE-FI in Zweifels-
fällen dem Vertreter im zuständigen Interbank-Gremium zur Beurteilung unterbreitet 
werden. 

ZE-FI  
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A 2.1 Textbeispiel Standard-Belastungsermächtigung (CHF) 
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A 2.2 Textbeispiel Standard-Belastungsermächtigung (EUR) 
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A 3 Listen 
 
Diese Beispiele von Listen gelten nur bei Einreichung an SIX Interbank Clearing, 
andernfalls wird die Darstellung durch das ZE-FI festgelegt.  
 

A 3.1 Rekapitulationsliste Zahlungsgruppen 
 
Beispiel eines fehlerfreien Auftrags: 

 
REKAPI TULATI ON     LSV+/ BDD       ABSENDER :  MUS1W MUSTER AG                                                             03. 12. 2011 
ZAHLUNGSGRUPPEN                                    HERR THOMAS MUSTER                                                    08: 36: 53   
                                                   BUCKHAUSERSTRASSE 24                                                             
VERARBEI TUNGSART      :  PRODUKTI ON                 8048 ZUERI CH                                                                     
 
DATEI NAME KUNDE       :  MUSTERDATEI . LSV  
DATEI NAME SI C AG      :  I OP. R1. I BN. D071203. T083653. V071203. Q000001 
                                                                                                                                    
BC- NR I DENT ADRESSE                             GEW.        ERSTELL.    TA ART  ANZAHL RECORD WHG BETRAG           ZAHLUNGSGRUPPE     
                                                VERARB.     DATUM                  OK    NOK     ZAHLUNGSGRUPPE   I DENT              
- - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -   -  
88881 MUS1X MUSTER1 AG                          05. 12. 2011 03. 12. 2011 875         15     0  CHF         1' 530. 00 B201112030000001   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
88881 MUS1X MUSTER1 AG                          06. 12. 2011 03. 12. 2011 875        127     0  CHF        34' 823. 50 B201112030000002   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
88882 MUS1X MUSTER1 AG                          07. 12. 2011 03. 12. 2011 875         38     0  CHF         6' 356. 85 B201112030000003   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
88884 MUS1X MUSTER1 AG                          06. 12. 2011 03. 12. 2011 875         73     0  CHF        25' 108. 20 B201112030000004   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
 
 
 

 

A 3.2 Rekapitulationsliste mit Warnmeldung 
 
Beispiel eines automatisch korrigierten Auftrages mit Warnmeldungen: 

 
REKAPI TULATI ON     LSV+/ BDD       ABSENDER :  MUS1W MUSTER AG                                                             03. 12. 2011 
ZAHLUNGSGRUPPEN                                    HERR THOMAS MUSTER                                                    08: 36: 53   
                                                   BUCKHAUSERSTRASSE 24                                                             
VERARBEI TUNGSART      :  PRODUKTI ON                 8048 ZUERI CH                                                                     
 
DATEI NAME KUNDE       :  MUSTERDATEI . LSV  
DATEI NAME SI C AG      :  I OP. R1. I BN. D071203. T083653. V071203. Q000001 
                                                                                                                                    
BC- NR I DENT ADRESSE                             GEW.        ERSTELL.    TA ART  ANZAHL RECORD WHG BETRAG           ZAHLUNGSGRUPPE     
                                                VERARB.     DATUM                  OK    NOK     ZAHLUNGSGRUPPE   I DENT              
- - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -   -  
88881 MUS1X MUSTER1 AG                          05. 12. 2011 03. 12. 2011 875         15     0  CHF         1' 530. 00 B201112030000001   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
88881 MUS1X MUSTER1 AG                          06. 12. 2011 03. 12. 2011 875        127     0  CHF        34' 823. 50 B201112030000002   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
88882 MUS1X MUSTER1 AG                          07. 12. 2011 03. 12. 2011 875         38     0  CHF         6' 356. 85 B201112030000003   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
88884 MUS1X MUSTER1 AG                          06. 12. 2011 03. 12. 2011 875         73     0  CHF        25' 108. 20 B201112030000004   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
 
 
 
FEHLERLI STE        LSV+/ BDD                                                                                                         
 
LSV- REFERENZ                BETRAG       ZAHLUNGSPFL.        FEHLERHAFTER FELDI NHALT     FEHLERMELDUNG /  WARNMELDUNG                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
215703000075200334559000126        10, 00 EDGAR MUSTER       88881                       BC- NR. BEGUENST.  ERSETZT DURCH 88882         
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A 3.3 Rekapitulationsliste mit Fehlermeldung 
 
Beispiel eines fehlerhaften Auftrags: 

 
REKAPI TULATI ON     LSV+/ BDD       ABSENDER :  MUS1W MUSTER AG                                                             03. 12. 2011 
ZAHLUNGSGRUPPEN                                    HERR THOMAS MUSTER                                                    08: 36: 53   
                                                   BUCKHAUSERSTRASSE 24                                                             
VERARBEI TUNGSART      :  PRODUKTI ON                 8048 ZUERI CH                                                                     
 
DATEI NAME KUNDE       :  MUSTERDATEI . LSV  
DATEI NAME SI C AG      :  I OP. R1. I BN. D071203. T083653. V071203. Q000001 
                                                                                                                                    
BC- NR I DENT ADRESSE                             GEW.        ERSTELL.    TA ART  ANZAHL RECORD WHG BETRAG           ZAHLUNGSGRUPPE     
                                                VERARB.     DATUM                  OK    NOK     ZAHLUNGSGRUPPE   I DENT              
- - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -   -  
88881 MUS1X MUSTER1 AG                          05. 12. 2011 03. 12. 2011 875         14     1  CHF         1' 530. 00 B201112030000001   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
88881 MUS1X MUSTER1 AG                          06. 12. 2011 03. 12. 2011 875        127     0  CHF        34' 823. 50 B201112030000002   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
88882 MUS1X MUSTER1 AG                          07. 12. 2011 03. 12. 2011 875         37     1  CHF         6' 356. 85 B201112030000003   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
88884 MUS1X MUSTER1 AG                          06. 12. 2011 03. 12. 2011 875         73     0  CHF        25' 108. 20 B201112030000004   
            8048 ZUERI CH                                                                                                            
 
 
 
FEHLERLI STE        LSV+/ BDD                                                                                                         
 
LSV- REFERENZ                BETRAG       ZAHLUNGSPFL.        FEHLERHAFTER FELDI NHALT     FEHLERMELDUNG /  WARNMELDUNG                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
215703000075200334559000126        10, 00 EDGAR MUSTER       88599                       BC- NR. BEGUENST.  UNGUELTI G                   
 
5000000R678123489012               10. 00 H.  MUELLER                                     ZE WENI GER ALS ZWEI  ADRESSZEI LEN            
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A 4 Validierungsregeln 
 
Die folgenden Zeichen in der Spalte «Wirkung» der Tabelle bedeuten: 

 = Warnung (Record wird ausnahmsweise verarbeitet, der Fehler ist zu beheben) 

 = Record wird nicht verarbeitet 

 = Formatfehler (LSV-File wird nicht verarbeitet) 
 

Feld-ID Bezeichnung Fehlermeldung Wirkung Bedeutung 

TA Transaktionsart Ungültig  In jedem Record muss eine gültige 
TA 875 oder TA 890 vorhanden sein. 

  Totalrecord TA 890 
fehlt 

 Der Totalrecord TA 890 muss jeweils am 
Ende eines LSV-Files vorhanden sein. 

VNR Versions-Nr. Ungültig  In jedem Record muss eine gültige 
Versions-Nr. enthalten sein. 

  Unterschiedlich  Innerhalb eines LSV-Files muss die 
Versions-Nr. immer gleich lauten. 

VART Verarbeitungsart Ungültig  Die Verarbeitungsart P für Produktion 
oder T für Test muss in jeder TA 875 
gesetzt sein. Sie muss in Grossbuch-
staben angegeben sein. 

  Unterschiedlich  Innerhalb eines LSV-Files muss die Ver-
arbeitungsart P für Produktion oder T für 
Test immer gleich lauten. 

GVDAT Gewünschtes 
Verarbeitungs-
datum 

Ungültig  Das gewünschte Verarbeitungsdatum 
muss in der TA 875 ein gültiges Datum 
sein. 
Das gewünschte Verarbeitungsdatum darf 
nicht mehr als 10 Kalendertage in der 
Vergangenheit liegen. 
Das gewünschte Verarbeitungsdatum darf 
nicht mehr als 30 Kalendertage in der Zu-
kunft liegen.  

BC-ZP BC-Nr. des ZP-FI Ungültig  Die BC-Nr. des ZP-FI muss bei der 
TA 875 eine gemäss Bankenstamm 
gültige BC-Nr. sein. 

  Nicht zugelassen  Die BC-Nr. des ZP-FI ist für das Last-
schriftverfahren (CHF oder EUR) nicht 
zugelassen. 

  Ist ersetzt durch 
xxxxx 

 Warnmeldung; Die BC-Nr. ist auf die neue 
BC-Nr. xxxxx zu ändern. 

EDAT Erstellungsdatum Ungültig  Das Erstellungsdatum muss in der TA 875 
und TA 890 ein gültiges Datum sein. 

  Unterschiedlich  Innerhalb eines LSV-Files muss das 
Erstellungsdatum immer gleich lauten. 
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Feld-ID Bezeichnung Fehlermeldung Wirkung Bedeutung 
BC-ZE BC-Nr. des ZE-FI Ungültig  Die BC-Nr. des ZE-FI muss bei der 

TA 875 eine gemäss Bankenstamm 
gültige BC-Nr. sein. 

  Nicht zugelassen  Die BC-Nr. des ZE-FI ist für das Last-
schriftverfahren (CHF oder EUR) nicht 
zugelassen. 

    Die BC-Nr. des ZE-FI ist für Kundenein-
lieferungen im Lastschriftverfahren (CHF 
und EUR) nicht zugelassen. 

  Ist ersetzt durch 
xxxxx 

 Warnmeldung; Die BC-Nr. ist auf die neue 
BC-Nr. xxxxx zu ändern. 

ABS-ID Absender-
Identifikation 

Unterschiedlich  Innerhalb eines LSV-Files muss die Ab-
sender-Identifikation immer gleich lauten.  

ESEQ Eingabe-
Sequenznummer 

Sequenzfehler 
nnnnnnn 

 Die Eingabe-Sequenznummer muss 
innerhalb des LSV-Files lückenlos auf-
steigend nummeriert sein, beginnend mit 
0000001. 

LSV-ID LSV+-Identifika-
tion 

Ungültig  Die LSV+-Identifikation muss in der 
TA 875 eine gemäss Kundenstamm 
gültige Identifikation sein. Sie muss in 
Grossbuchstaben angegeben sein. 
Die LSV+-Identifikation ist in Verbindung 
mit der BC-Nr. des ZE-FI (CHF und EUR) 
für das Lastschriftverfahren nicht zuge-
lassen. 

  Nicht zugelassen  Die LSV+-Identifikation ist in Verbindung 
mit der BC-Nr. des ZE-FI (CHF und EUR) 
für Kundeneinlieferungen zur SIX Inter-
bank Clearing nicht zugelassen.  

WHG Währung Ungültig  Die Währung in der TA 875 muss ent-
weder CHF oder EUR lauten. Sie muss in 
Grossbuchstaben angegeben sein. 

  Unterschiedlich  Innerhalb eines LSV-Files muss die Wäh-
rung (CHF oder EUR) immer gleich lauten. 

BETR Betrag Komma fehlt  Im Betrag bei TA 875 muss immer ein 
Komma enthalten sein. 

  Mehr als 2 
Dezimalstellen 

 Im Betrag bei TA 875 darf es nicht mehr 
als 2 Dezimalstellen haben. 

  Nicht numerisch  Im Betrag bei TA 875 darf es, mit Aus-
nahme eines Kommas, nur numerische 
Zeichen haben. 

  Ungültig  Der Betrag im TA 875 darf nicht Null sein. 

  Grösser als 1 Mia.  Der Betrag im TA 875 darf nicht gleich 
oder grösser als 1 Mia. sein. 
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Feld-ID Bezeichnung Fehlermeldung Wirkung Bedeutung 

KTO-ZE Konto des ZE Keine IBAN   Das Konto des ZE muss zwingend eine 
CH- oder LI-IBAN sein. Der Landcode 
muss in Grossbuchstaben angegeben 
sein. 

  Ungültige Prüfziffer 
in der IBAN 

 Die Prüfziffer in der IBAN ist ungültig. 

  Ungültige Länge 
der IBAN 

 Nur 21-stellige CH- oder LI-IBAN erlaubt. 

ADR-ZE ZE Weniger als zwei 
Adresszeilen 

 Mindestens die 1. und 2. Adresszeile 
müssen vorhanden sein.  

KTO-ZP Konto des ZP Ungültig  Feld darf nicht leer sein. Muss entweder 
eine Kontonummer oder IBAN enthalten. 

  Kontonummer zu 
lang 

 Ohne IBAN: Für die Kontonummer sind 
max. 16 Zeichen erlaubt. 
Mit IBAN: nur CH- oder LI-IBAN erlaubt. 

  Ungültige Prüfziffer 
in der IBAN 

 Mit IBAN: Die Prüfziffer in der IBAN ist 
ungültig. 

  Ungültige Länge 
der IBAN 

 Mit IBAN: Nur 21-stellige CH- oder LI-
IBAN erlaubt. 

ADR-ZP ZP Weniger als zwei 
Adresszeilen 

 Mindestens die 1. und 2. Adresszeile 
müssen vorhanden sein.  

MIT-ZP Mitteilungen Ungültige Zeichen  Siehe Ziffer 3.4. 

REF-FL Referenz-Flag Ungültig  Muss entweder Referenz-Flag A für ESR-
Referenznummer oder B für IPI-Verwen-
dungszweck enthalten. Es muss in Gross-
buchstaben angegeben sein. 

REF-NR LSV-Referenz Ungültig  Die Länge der ESR-Referenznummer 
entspricht nicht dem Referenz-Flag A. 

    Die Länge des IPI-Verwendungszweck 
entspricht nicht dem Referenz-Flag B. 

  Nicht zugelassen  Die LSV-Referenz ist in Verbindung mit 
der BC-Nr. des ZE-FI (CHF und EUR) für 
Kundeneinlieferungen zur SIX Interbank 
Clearing nicht zugelassen.  

  Prüfziffer falsch  Die Prüfziffer in der ESR-Referenznum-
mer oder im IPI-Verwendungszweck ist 
falsch. 

ESR-TN ESR-Teilnehmer-
nummer 

Ungültig/Nicht 
erlaubt 

 Muss im Fall Referenz-Flag A eine gültige 
ESR-Teilnehmernummer des ZE-FI ent-
halten. 
Muss im Fall Referenz-Flag B mit Blanks 
abgefüllt sein. 

  Prüfziffer falsch  Die Prüfziffer in der ESR-Teilnehmer-
nummer ist falsch. 
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Feld-ID Bezeichnung Fehlermeldung Wirkung Bedeutung 

TBETR Totalbetrag Falsch  Totalbetrag entspricht nicht der Summe 
aller Records oder Totalbetrag = Null. 
Errechneter Totalbetrag wird angezeigt. 

  Komma fehlt  Im Totalbetrag bei TA 890 muss immer 
ein Komma enthalten sein. 

  Mehr als 2 
Dezimalstellen 

 Im Totalbetrag bei TA 890 darf es nicht 
mehr als 2 Dezimalstellen haben. 

  Nicht numerisch  Im Totalbetrag bei TA 890 darf es, mit 
Ausnahme des Kommas, nur numerische 
Zeichen haben. 
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A 5 LSV-Referenznummern 
 
Als Referenznummer im Feld «LSV-Referenz» der Lastschrift TA 875 muss entweder 
die 27-stellige Referenznummer gemäss ESR-Format oder die 20-stellige Referenz-
nummer gemäss strukturiertem IPI-Verwendungszweck verwendet werden. Das ZE-FI 
teilt dem ZE mit, welche Art der Referenznummer verwendet werden muss. 

Bei Lastschriften in EUR wird der strukturierte IPI-Verwendungszweck empfohlen, da 
nicht alle Banken die ESR-Referenznummer in EUR verarbeiten. 
 

A 5.1 LSV-Referenznummer gemäss ESR-Format 
 
Die LSV-Referenznummer gemäss ESR-Format umfasst 27 Stellen und ist nume-
risch. Die letzte Stelle wird durch eine Prüfziffer belegt, welche nach dem Prüfziffer-
verfahren Modulo 10, rekursiv, berechnet wird. 

Die Belegung der frei definierbaren 26 Stellen der ESR-Referenznummer (mit Rech-
nungsnummer, Debitorennummer, Datum, Periode etc.) ist in Absprache mit dem 
ZE-FI festzulegen. Das ZE-FI teilt dem ZE ebenfalls die zu verwendende 9-stellige 
ESR-Teilnehmernummer mit. 

Beispiel: 

215703000075200334559000126

Angabe über die Zahlung
für den ZE

Angabe zur Identifikation des Kunden
bzw. Kontos durch das ZE-FI

Prüfziffer

 
 
Die Prüfzifferverfahren (Modulo 10, rekursiv) für die 27-stellige ESR-Referenznummer 
sowie die 9-stellige Teilnehmernummer finden Sie auf der Webseite der PostFinance 
(www.postfinance.ch/handbuecher / Handbücher / Download Datenmedien / E-Finance 
Recordstrukturen). 
 

A 5.2 LSV-Referenznummer gemäss strukturiertem IPI-Verwendungszweck 
 
Die Referenznummer gemäss strukturiertem IPI-Verwendungszweck umfasst 20 
Stellen und ist alphanumerisch. Die beiden ersten Stellen werden durch eine Prüfziffer 
belegt, welche nach dem Prüfzifferverfahren Modulo 97-10 berechnet wird. 

Die Belegung der frei definierbaren 18 Stellen des strukturierten IPI-Verwendungs-
zwecks (mit Rechnungsnummer, Debitorennummer, Datum, Periode etc.) ist durch 
den ZE frei wählbar.  

Beispiel: 

5000000R678123489012

VerwendungszweckPrüfziffer
 

 
Weitere Informationen sowie das Prüfzifferverfahren Modulo 97-10 finden Sie auf der 
Webseite www.six-interbank-clearing.com. 

ZE-FI  

 

ZE-FI  

http://www.postfinance.ch/handbuecher�
http://www.sic.ch/�
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A 6 IBAN 
 
IBAN (International Bank Account Number) bedeutet sinngemäss Internationale 
Kontonummer. Anhand einer IBAN lässt sich die Bankverbindung und der Bankkunde 
zweifelsfrei bestimmen.  

Die IBAN der Schweizer und Liechtensteiner Finanzinstitute umfasst fix 21 Stellen und 
besteht aus den folgenden Elementen: 
• Landcode (Schweiz = CH, Liechtenstein = LI) 2 Stellen 
• Prüfziffer über gesamte IBAN 2 Stellen 
• Institutsidentifikation IID (= BC-Nummer) 5 Stellen 
• Bankkontonummer BAN 12 Stellen 
 
Beispiel: 

CH10002300A1023502601

BAN (= Kontonummer)

Prüfziffer
IID (= BC-Nummer)

Landcode
 

 
Die Prüfziffer der IBAN wird nach dem Prüfzifferverfahren Modulo 97-10 berechnet 
(siehe www.six-interbank-clearing.com). Die IBAN ist dementsprechend zu validieren. 

Andere Länder verwenden IBAN-Standards zwischen 18 und 34 Stellen. 

Die IBAN darf nicht selbst aufgrund einer bekannten BC- und Kontonummer 
errechnet werden, weil die Finanzinstitute für die Berechnung ihrer IBAN teil-
weise spezielle Regeln anwenden, die Aussenstehende nicht kennen, z.B. 
Ersetzen von Bindestrichen, Punkten oder Leerschlägen innerhalb der Konto-
nummer durch numerische Werte.  

Mit dem IBAN-Tool auf www.iban.ch kann die IBAN zur Prüfung in eigener Verantwor-
tung berechnet werden.  

 

http://www.sic.ch/�
http://www.iban.ch/�
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A 7 Zeichenumsetzungstabellen 
 
Die Spalte «Eingang» der nachfolgenden Zeichenumsetzungstabellen enthält die Zei-
chen der an SIX Interbank Clearing gelieferten Daten, während die Spalte «Ausgang» 
die entsprechenden Zeichen in den zur Weiterverarbeitung verwendeten Daten zeigt. 

Da Umlaute (ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü) und ß in zwei Zeichen (ae, oe, ue, AE, OE, UE bzw. ss) 
umgewandelt werden, kann es geschehen, dass bei Feldern, deren Positionen in Aus-
nahmefällen bereits voll belegt sind, die Erweiterung zu Lasten der letzten Zeichen im 
entsprechenden Feld geschieht.  
 

A 7.1 ASCII, ISO Latin 8859-1 (Latin-1) 
 
Die ersten 32 Zeichen (Hex-Wert 00 bis 1F) sind Steuerzeichen und werden in «.» 
(Punkt) umgewandelt.  
 

Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

032 20 SPACE SPACE SPACE   

033 21 ! EXCLAMATION MARK . umgewandelt 
034 22 " QUOTATION MARK . umgewandelt 
035 23 # NUMBER SIGN . umgewandelt 
036 24 $ DOLLAR SIGN . umgewandelt 
037 25 % PERCENT SIGN . umgewandelt 
038 26 & AMPERSAND + umgewandelt 
039 27 ' APOSTROPHE '   
040 28 ( LEFT PARENTHESIS (   
041 29 ) RIGHT PARENTHESIS )   
042 2A * ASTERISK . umgewandelt 
043 2B + PLUS SIGN +   
044 2C , COMMA ,   
045 2D - HYPHEN-MINUS -   
046 2E . FULL STOP .   
047 2F / SOLIDUS /   
048 30 0 DIGIT ZERO 0   
049 31 1 DIGIT ONE 1   
050 32 2 DIGIT TWO 2   
051 33 3 DIGIT THREE 3   
052 34 4 DIGIT FOUR 4   
053 35 5 DIGIT FIVE 5   
054 36 6 DIGIT SIX 6   
055 37 7 DIGIT SEVEN 7   
056 38 8 DIGIT EIGHT 8   
057 39 9 DIGIT NINE 9   
058 3A : COLON :   
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Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

059 3B ; SEMICOLON . umgewandelt 
060 3C < LESS-THAN SIGN . umgewandelt 
061 3D = EQUALS SIGN . umgewandelt 
062 3E > GREATER-THAN SIGN . umgewandelt 
063 3F ? QUESTION MARK ?   
064 40 @ COMMERCIAL AT . umgewandelt 
065 41 A LATIN CAPITAL LETTER A A   
066 42 B LATIN CAPITAL LETTER B B   
067 43 C LATIN CAPITAL LETTER C C   
068 44 D LATIN CAPITAL LETTER D D   
069 45 E LATIN CAPITAL LETTER E E   
070 46 F LATIN CAPITAL LETTER F F   
071 47 G LATIN CAPITAL LETTER G G   
072 48 H LATIN CAPITAL LETTER H H   
073 49 I LATIN CAPITAL LETTER I I   
074 4A J LATIN CAPITAL LETTER J J   
075 4B K LATIN CAPITAL LETTER K K   
076 4C L LATIN CAPITAL LETTER L L   
077 4D M LATIN CAPITAL LETTER M M   
078 4E N LATIN CAPITAL LETTER N N   
079 4F O LATIN CAPITAL LETTER O O   
080 50 P LATIN CAPITAL LETTER P P   
081 51 Q LATIN CAPITAL LETTER Q Q   
082 52 R LATIN CAPITAL LETTER R R   
083 53 S LATIN CAPITAL LETTER S S   
084 54 T LATIN CAPITAL LETTER T T   
085 55 U LATIN CAPITAL LETTER U U   
086 56 V LATIN CAPITAL LETTER V V   
087 57 W LATIN CAPITAL LETTER W W   
088 58 X LATIN CAPITAL LETTER X X   
089 59 Y LATIN CAPITAL LETTER Y Y   
090 5A Z LATIN CAPITAL LETTER Z Z   
091 5B [ LEFT SQUARE BRACKET . umgewandelt 
092 5C \ REVERSE SOLIDUS . umgewandelt 
093 5D ] RIGHT SQUARE BRACKET . umgewandelt 
094 5E ^ CIRCUMFLEX ACCENT . umgewandelt 
095 5F _ LOW LINE . umgewandelt 
096 60 ` GRAVE ACCENT . umgewandelt 
097 61 a LATIN SMALL LETTER A a  
098 62 b LATIN SMALL LETTER B b  
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Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

099 63 c LATIN SMALL LETTER C c  
100 64 d LATIN SMALL LETTER D d  
101 65 e LATIN SMALL LETTER E e  
102 66 f LATIN SMALL LETTER F f  
103 67 g LATIN SMALL LETTER G g  
104 68 h LATIN SMALL LETTER H h  
105 69 i LATIN SMALL LETTER I i  
106 6A j LATIN SMALL LETTER J j  
107 6B k LATIN SMALL LETTER K k  
108 6C l LATIN SMALL LETTER L l  
109 6D m LATIN SMALL LETTER M m  
110 6E n LATIN SMALL LETTER N n  
111 6F o LATIN SMALL LETTER O o  
112 70 p LATIN SMALL LETTER P p  
113 71 q LATIN SMALL LETTER Q q  
114 72 r LATIN SMALL LETTER R r  
115 73 s LATIN SMALL LETTER S s  
116 74 t LATIN SMALL LETTER T t  
117 75 u LATIN SMALL LETTER U u  
118 76 v LATIN SMALL LETTER V v  
119 77 w LATIN SMALL LETTER W w  
120 78 x LATIN SMALL LETTER X x  
121 79 y LATIN SMALL LETTER Y y  
122 7A z LATIN SMALL LETTER Z z  
123 7B { LEFT CURLY BRACKET . umgewandelt 
124 7C | VERTICAL LINE . umgewandelt 
125 7D } RIGHT CURLY BRACKET . umgewandelt 
126 7E ~ TILDE . umgewandelt 
127 7F  HIGH VALUE . umgewandelt 
128 80    SPACE umgewandelt 
129 81    SPACE umgewandelt 
130 82    SPACE umgewandelt 
131 83    SPACE umgewandelt 
132 84    SPACE umgewandelt 
133 85    SPACE umgewandelt 
134 86    SPACE umgewandelt 
135 87    SPACE umgewandelt 
136 88    SPACE umgewandelt 
137 89    SPACE umgewandelt 
138 8A    SPACE umgewandelt 
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Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

139 8B    SPACE umgewandelt 
140 8C    SPACE umgewandelt 
141 8D    SPACE umgewandelt 
142 8E    SPACE umgewandelt 
143 8F    SPACE umgewandelt 
144 90    SPACE umgewandelt 
145 91    SPACE umgewandelt 
146 92    SPACE umgewandelt 
147 93    SPACE umgewandelt 
148 94    SPACE umgewandelt 
149 95    SPACE umgewandelt 
150 96    SPACE umgewandelt 
151 97    SPACE umgewandelt 
152 98    SPACE umgewandelt 
153 99    SPACE umgewandelt 
154 9A    SPACE umgewandelt 
155 9B    SPACE umgewandelt 
156 9C    SPACE umgewandelt 
157 9D    SPACE umgewandelt 
158 9E    SPACE umgewandelt 
159 9F    SPACE umgewandelt 
160 A0  NO-BREAK SPACE . umgewandelt 
161 A1 ¡ INVERTED EXCLAMATION MARK . umgewandelt 
162 A2 ¢ CENT SIGN . umgewandelt 
163 A3 £ POUND SIGN . umgewandelt 
164 A4 ¤ CURRENCY SIGN . umgewandelt 
165 A5 ¥ YEN SIGN . umgewandelt 
166 A6 ¦ BROKEN BAR . umgewandelt 
167 A7 § SECTION SIGN . umgewandelt 
168 A8 ¨ DIAERESIS . umgewandelt 
169 A9 © COPYRIGHT SIGN . umgewandelt 
170 AA ª FEMININE ORDINAL INDICATOR . umgewandelt 
171 AB « LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK . umgewandelt 
172 AC ¬ NOT SIGN . umgewandelt 
173 AD  SOFT HYPHEN . umgewandelt 
174 AE ® REGISTERED SIGN . umgewandelt 
175 AF ¯ MACRON . umgewandelt 
176 B0 ° DEGREE SIGN . umgewandelt 
177 B1 ± PLUS-MINUS SIGN . umgewandelt 
178 B2 ² SUPERSCRIPT TWO . umgewandelt 
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Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

179 B3 ³ SUPERSCRIPT THREE . umgewandelt 
180 B4 ´ ACUTE ACCENT . umgewandelt 
181 B5 µ MICRO SIGN . umgewandelt 
182 B6 ¶ PILCROW SIGN . umgewandelt 
183 B7 · MIDDLE DOT . umgewandelt 
184 B8 ¸ CEDILLA . umgewandelt 
185 B9 ¹ SUPERSCRIPT ONE . umgewandelt 
186 BA º MASCULINE ORDINAL INDICATOR . umgewandelt 
187 BB » RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK . umgewandelt 
188 BC ¼ VULGAR FRACTION ONE QUARTER . umgewandelt 
189 BD ½ VULGAR FRACTION ONE HALF . umgewandelt 
190 BE ¾ VULGAR FRACTION THREE QUARTERS . umgewandelt 
191 BF ¿ INVERTED QUESTION MARK . umgewandelt 
192 C0 À LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE A umgewandelt 
193 C1 Á LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE A umgewandelt 
194 C2 Â LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX A umgewandelt 
195 C3 Ã LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE A umgewandelt 
196 C4 Ä LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS AE umgewandelt 
197 C5 Å LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE A umgewandelt 
198 C6 Æ LATIN CAPITAL LETTER AE AE umgewandelt 
199 C7 Ç LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA C umgewandelt 
200 C8 È LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE E umgewandelt 
201 C9 É LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE E umgewandelt 
202 CA Ê LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX E umgewandelt 
203 CB Ë LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS E umgewandelt 
204 CC Ì LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE I umgewandelt 
205 CD Í LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE I umgewandelt 
206 CE Î LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX I umgewandelt 
207 CF Ï LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS I umgewandelt 
208 D0 Ð LATIN CAPITAL LETTER ETH . umgewandelt 
209 D1 Ñ LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE N umgewandelt 
210 D2 Ò LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE O umgewandelt 
211 D3 Ó LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE O umgewandelt 
212 D4 Ô LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX O umgewandelt 
213 D5 Õ LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE O umgewandelt 
214 D6 Ö LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS OE umgewandelt 
215 D7 × MULTIPLICATION SIGN . umgewandelt 
216 D8 Ø LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE . umgewandelt 
217 D9 Ù LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE U umgewandelt 
218 DA Ú LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE U umgewandelt 
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Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

219 DB Û LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX U umgewandelt 
220 DC Ü LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS UE umgewandelt 
221 DD Ý LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE Y umgewandelt 
222 DE Þ LATIN CAPITAL LETTER THORN . umgewandelt 
223 DF ß LATIN SMALL LETTER SHARP S ss umgewandelt 
224 E0 à LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE a umgewandelt 
225 E1 á LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE a umgewandelt 
226 E2 â LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX a umgewandelt 
227 E3 ã LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE a umgewandelt 
228 E4 ä LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS ae umgewandelt 
229 E5 å LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE a umgewandelt 
230 E6 æ LATIN SMALL LETTER AE ae umgewandelt 
231 E7 ç LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA c umgewandelt 
232 E8 è LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE e umgewandelt 
233 E9 é LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE e umgewandelt 
234 EA ê LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX e umgewandelt 
235 EB ë LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS e umgewandelt 
236 EC ì LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE i umgewandelt 
237 ED í LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE i umgewandelt 
238 EE î LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX i umgewandelt 
239 EF ï LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS i umgewandelt 
240 F0 ð LATIN SMALL LETTER ETH . umgewandelt 
241 F1 ñ LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE n umgewandelt 
242 F2 ò LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE o umgewandelt 
243 F3 ó LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE o umgewandelt 
244 F4 ô LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX o umgewandelt 
245 F5 õ LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE o umgewandelt 
246 F6 ö LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS oe umgewandelt 
247 F7 ÷ DIVISION SIGN . umgewandelt 
248 F8 ø LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE . umgewandelt 
249 F9 ù LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE u umgewandelt 
250 FA ú LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE u umgewandelt 
251 FB û LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX u umgewandelt 
252 FC ü LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS ue umgewandelt 
253 FD ý LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE y umgewandelt 
254 FE þ LATIN SMALL LETTER THORN . umgewandelt 
255 FF ÿ LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS y umgewandelt 
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A 7.2 EBCDIC, Codepage 500 
 
Die ersten 64 Zeichen (Hex-Wert 00 bis 3F) sind Steuerzeichen und werden in «.» 
(Punkt) umgewandelt.  
 

Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

064 40 SPACE SPACE SPACE  
065 41  NO-BREAK SPACE . umgewandelt 
066 42 â LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX a umgewandelt 
067 43 ä LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS ae umgewandelt 
068 44 à LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE a umgewandelt 
069 45 á LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE a umgewandelt 
070 46 ã LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE a umgewandelt 
071 47 å LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE a umgewandelt 
072 48 ç LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA c umgewandelt 
073 49 ñ LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE n umgewandelt 
074 4A [ LEFT SQUARE BRACKET . umgewandelt 
075 4B . FULL STOP .   
076 4C < LESS-THAN SIGN . umgewandelt 
077 4D ( LEFT PARENTHESIS (   
078 4E + PLUS SIGN +   
079 4F ! EXCLAMATION MARK . umgewandelt 
080 50 & AMPERSAND + umgewandelt 
081 51 é LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE e umgewandelt 
082 52 ê LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX e umgewandelt 
083 53 ë LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS e umgewandelt 
084 54 è LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE e umgewandelt 
085 55 í LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE i umgewandelt 
086 56 î LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX i umgewandelt 
087 57 ï LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS i umgewandelt 
088 58 ì LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE i umgewandelt 
089 59 ß LATIN SMALL LETTER SHARP S ss umgewandelt 
090 5A ] RIGHT SQUARE BRACKET . umgewandelt 
091 5B $ DOLLAR SIGN . umgewandelt 
092 5C * ASTERISK . umgewandelt 
093 5D ) RIGHT PARENTHESIS )   
094 5E ; SEMICOLON . umgewandelt 
095 5F ^ CIRCUMFLEX ACCENT . umgewandelt 
096 60 - HYPHEN-MINUS -   
097 61 / SOLIDUS /   
098 62 Â LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX A umgewandelt 
099 63 Ä LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS AE umgewandelt 
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Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

100 64 À LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE A umgewandelt 
101 65 Á LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE A umgewandelt 
102 66 Ã LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE A umgewandelt 
103 67 Å LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE A umgewandelt 
104 68 Ç LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA C umgewandelt 
105 69 Ñ LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE N umgewandelt 
106 6A ¦ BROKEN BAR . umgewandelt 
107 6B , COMMA ,   
108 6C % PERCENT SIGN . umgewandelt 
109 6D _ LOW LINE . umgewandelt 
110 6E > GREATER-THAN SIGN . umgewandelt 
111 6F ? QUESTION MARK ?   
112 70 ø LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE . umgewandelt 
113 71 É LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE E umgewandelt 
114 72 Ê LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX E umgewandelt 
115 73 Ë LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS E umgewandelt 
116 74 È LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE E umgewandelt 
117 75 Í LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE I umgewandelt 
118 76 Î LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX I umgewandelt 
119 77 Ï LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS I umgewandelt 
120 78 Ì LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE I umgewandelt 
121 79 ` GRAVE ACCENT . umgewandelt 
122 7A : COLON :   
123 7B # NUMBER SIGN . umgewandelt 
124 7C @ COMMERCIAL AT . umgewandelt 
125 7D ' APOSTROPHE '   
126 7E = EQUALS SIGN . umgewandelt 
127 7F " QUOTATION MARK . umgewandelt 
128 80 Ø LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE . umgewandelt 
129 81 a LATIN SMALL LETTER A a  
130 82 b LATIN SMALL LETTER B b  
131 83 c LATIN SMALL LETTER C c  
132 84 d LATIN SMALL LETTER D d  
133 85 e LATIN SMALL LETTER E e  
134 86 f LATIN SMALL LETTER F f  
135 87 g LATIN SMALL LETTER G g  
136 88 h LATIN SMALL LETTER H h  
137 89 i LATIN SMALL LETTER I i  
138 8A « LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK . umgewandelt 
139 8B » RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK . umgewandelt 
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Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

140 8C ð LATIN SMALL LETTER ETH . umgewandelt 
141 8D ý LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE y umgewandelt 
142 8E þ LATIN SMALL LETTER THORN . umgewandelt 
143 8F ± PLUS-MINUS SIGN . umgewandelt 
144 90 ° DEGREE SIGN . umgewandelt 
145 91 j LATIN SMALL LETTER J j  
146 92 k LATIN SMALL LETTER K k  
147 93 l LATIN SMALL LETTER L l  
148 94 m LATIN SMALL LETTER M m  
149 95 n LATIN SMALL LETTER N n  
150 96 o LATIN SMALL LETTER O o  
151 97 p LATIN SMALL LETTER P p  
152 98 q LATIN SMALL LETTER Q q  
153 99 r LATIN SMALL LETTER R r  
154 9A ª FEMININE ORDINAL INDICATOR . umgewandelt 
155 9B º MASCULINE ORDINAL INDICATOR . umgewandelt 
156 9C æ LATIN SMALL LETTER AE ae umgewandelt 
157 9D ¸ CEDILLA . umgewandelt 
158 9E Æ LATIN CAPITAL LETTER AE AE umgewandelt 
159 9F ¤ CURRENCY SIGN . umgewandelt 
160 A0 µ MICRO SIGN . umgewandelt 
161 A1 ~ TILDE . umgewandelt 
162 A2 s LATIN SMALL LETTER S s  
163 A3 t LATIN SMALL LETTER T t  
164 A4 u LATIN SMALL LETTER U u  
165 A5 v LATIN SMALL LETTER V v  
166 A6 w LATIN SMALL LETTER W w  
167 A7 x LATIN SMALL LETTER X x  
168 A8 y LATIN SMALL LETTER Y y  
169 A9 z LATIN SMALL LETTER Z z  
170 AA ¡ INVERTED EXCLAMATION MARK . umgewandelt 
171 AB ¿ INVERTED QUESTION MARK . umgewandelt 
172 AC Ð LATIN CAPITAL LETTER ETH . umgewandelt 
173 AD Ý LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE Y umgewandelt 
174 AE Þ LATIN CAPITAL LETTER THORN . umgewandelt 
175 AF ® REGISTERED SIGN . umgewandelt 
176 B0 ¢ CENT SIGN . umgewandelt 
177 B1 £ POUND SIGN . umgewandelt 
178 B2 ¥ YEN SIGN . umgewandelt 
179 B3 · MIDDLE DOT . umgewandelt 
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Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

180 B4 © COPYRIGHT SIGN . umgewandelt 
181 B5 § SECTION SIGN . umgewandelt 
182 B6 ¶ PILCROW SIGN . umgewandelt 
183 B7 ¼ VULGAR FRACTION ONE QUARTER . umgewandelt 
184 B8 ½ VULGAR FRACTION ONE HALF . umgewandelt 
185 B9 ¾ VULGAR FRACTION THREE QUARTERS . umgewandelt 
186 BA ¬ NOT SIGN . umgewandelt 
187 BB | VERTICAL LINE . umgewandelt 
188 BC ¯ MACRON . umgewandelt 
189 BD ¨ DIAERESIS . umgewandelt 
190 BE ´ ACUTE ACCENT . umgewandelt 
191 BF × MULTIPLICATION SIGN . umgewandelt 
192 C0 { LEFT CURLY BRACKET . umgewandelt 
193 C1 A LATIN CAPITAL LETTER A A   
194 C2 B LATIN CAPITAL LETTER B B   
195 C3 C LATIN CAPITAL LETTER C C   
196 C4 D LATIN CAPITAL LETTER D D   
197 C5 E LATIN CAPITAL LETTER E E   
198 C6 F LATIN CAPITAL LETTER F F   
199 C7 G LATIN CAPITAL LETTER G G   
200 C8 H LATIN CAPITAL LETTER H H   
201 C9 I LATIN CAPITAL LETTER I I   
202 CA  SOFT HYPHEN . umgewandelt 
203 CB ô LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX o umgewandelt 
204 CC ö LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS oe umgewandelt 
205 CD ò LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE o umgewandelt 
206 CE ó LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE o umgewandelt 
207 CF õ LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE o umgewandelt 
208 D0 } RIGHT CURLY BRACKET . umgewandelt 
209 D1 J LATIN CAPITAL LETTER J J   
210 D2 K LATIN CAPITAL LETTER K K   
211 D3 L LATIN CAPITAL LETTER L L   
212 D4 M LATIN CAPITAL LETTER M M   
213 D5 N LATIN CAPITAL LETTER N N   
214 D6 O LATIN CAPITAL LETTER O O   
215 D7 P LATIN CAPITAL LETTER P P   
216 D8 Q LATIN CAPITAL LETTER Q Q   
217 D9 R LATIN CAPITAL LETTER R R   
218 DA ¹ SUPERSCRIPT ONE . umgewandelt 
219 DB û LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX u umgewandelt 
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Dec Hex Eingang Bezeichnung Ausgang Bemerkung 

220 DC ü LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS ue umgewandelt 
221 DD ù LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE u umgewandelt 
222 DE ú LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE u umgewandelt 
223 DF ÿ LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS y umgewandelt 
224 E0 \ REVERSE SOLIDUS . umgewandelt 
225 E1 ÷ DIVISION SIGN . umgewandelt 
226 E2 S LATIN CAPITAL LETTER S S   
227 E3 T LATIN CAPITAL LETTER T T   
228 E4 U LATIN CAPITAL LETTER U U   
229 E5 V LATIN CAPITAL LETTER V V   
230 E6 W LATIN CAPITAL LETTER W W   
231 E7 X LATIN CAPITAL LETTER X X   
232 E8 Y LATIN CAPITAL LETTER Y Y   
233 E9 Z LATIN CAPITAL LETTER Z Z   
234 EA ² SUPERSCRIPT TWO . umgewandelt 
235 EB Ô LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX O umgewandelt 
236 EC Ö LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS OE umgewandelt 
237 ED Ò LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE O umgewandelt 
238 EE Ó LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE O umgewandelt 
239 EF Õ LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE O umgewandelt 
240 F0 0 DIGIT ZERO 0   
241 F1 1 DIGIT ONE 1   
242 F2 2 DIGIT TWO 2   
243 F3 3 DIGIT THREE 3   
244 F4 4 DIGIT FOUR 4   
245 F5 5 DIGIT FIVE 5   
246 F6 6 DIGIT SIX 6   
247 F7 7 DIGIT SEVEN 7   
248 F8 8 DIGIT EIGHT 8   
249 F9 9 DIGIT NINE 9   
250 FA ³ SUPERSCRIPT THREE . umgewandelt 
251 FB Û LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX U umgewandelt 
252 FC Ü LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS UE umgewandelt 
253 FD Ù LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE U umgewandelt 
254 FE Ú LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE U umgewandelt 
255 FF    . umgewandelt 
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A 8 Glossar und Abkürzungsverzeichnis 
 
BAN 
Bank Account Number: Bankkontonummer, Teil der IBAN. 

Bankwerktag 
Bankwerktage sind mögliche Valutatage, d.h. in der Regel Montag bis Freitag ausge-
nommen Feiertage, die auf einen solchen Wochentag fallen.  

BC-Nummer 
Die Bankenclearing-Nummer ist eine Identifikation für alle am SIC- und/oder euroSIC-
System teilnehmenden Finanzinstitute. 

BDD 
Business Direct Debit: Von SIX Interbank Clearing betriebene Zahlungsverkehrs-
Dienstleistung der Schweizer Banken zum rationellen Inkasso von Forderungen mit 
standardisierten Zahlungstransaktionen (Lastschriften). Im Unterschied zum LSV+ hat 
der ZP kein Widerspruchsrecht gegenüber dem ZP-FI. BDD darf nur im Firmen-
kundengeschäft eingesetzt werden. Im Übrigen weist BDD dieselben technischen 
Merkmale auf wie LSV+. 

BE 
Belastungsermächtigung: Vertrag zwischen ZE und ZP, welcher dem ZE erlaubt, 
gemäss den getroffenen Vereinbarungen das Konto des ZP zu belasten. 

CHF 
ISO-Währungscode für Schweizer Franken. 

ERP 
Enterprise Ressource Planning. 

ERP-Software 
Kaufmännische Softwarelösungen für Rechnungswesen, Warenwirtschaft etc. mit 
integriertem DBV-Modul. 

ESR 
Einzahlungsschein mit Referenznummer: Ein in der Schweiz einsetzbarer Zahlungs-
beleg der Schweizer Finanzinstitute. 

EUR 
ISO-Währungscode für Euro. 

euroSIC 
Schweizer RTGS-System für Euro-Zahlungen in der Schweiz und grenzüberschrei-
tend. 

FI 
Finanzinstitut. 

IBAN 
International Bank Account Number: Zur Rationalisierung des Zahlungsverkehrs 
wurde von der ISO und der ECBS die IBAN geschaffen. Die Darstellung herkömm-
licher Kontonummern im standardisierten IBAN-Format wird in den kommenden 
Jahren die Erfassung, Weiterleitung und Verarbeitung von Zahlungsdaten im europäi-
schen und nationalen Umfeld erleichtern.  

IID  
Institutsidentifikation, Teil der IBAN. 
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IPI 
International Payment Instruction: International einsetzbarer Zahlungsbeleg. 

ISO  
International Organization for Standardization. 

Lastschrift 
Einzelne Anweisung des ZE an das ZE-FI, vom Konto eines bestimmten ZP bei 
dessen ZP-FI einen bestimmten Betrag abbuchen zu lassen und dem Konto des ZE 
gutzuschreiben.  

LSV 
Lastschriftverfahren: Gemeinsame (von SIX Interbank Clearing betriebene) Zahlungs-
verkehrs-Dienstleistung der Schweizer Banken zum rationellen Inkasso von Forderun-
gen mit standardisierten Zahlungstransaktionen (Lastschriften), die in zwei Ausprä-
gungen angeboten wird: LSV+ (= LSV mit Widerspruchsrecht), und BDD für das 
Firmenkundengeschäft (= LSV ohne Widerspruchsrecht).  

LSV-Auftrag 
Vom ZE an das ZE-FI erteilter Auftrag, eine oder mehrere Lastschriften auszuführen.  

LSV-Daten 
Angaben, welche der ZE an das ZE-FI bzw. an SIX Interbank Clearing im Zusam-
menhang mit dem Lastschriftverfahren übermittelt.  

LSV-File 
Vom ZE an das ZE-FI bzw. an SIX Interbank Clearing elektronisch übermitteltes File, 
enthaltend die LSV-Daten für einen oder mehrere LSV-Aufträge. 

LSV+ 
LSV+ ist ein Schweizer Verfahren für inländische und grenzüberschreitende Zahlun-
gen in den Währungen CHF und EUR. Der Zahlungspflichtige hat bei LSV+ immer ein 
Widerspruchsrecht. Die Teilnahmebedingungen LSV+ und die Belastungsermächti-
gung bilden dafür die juristische Grundlage. Die Teilnahmebedingungen regeln die 
Abwicklung von Aufträgen zwischen dem Zahlungsempfänger und seiner Bank. Die 
Belastungsermächtigung dokumentiert die rechtlichen Beziehungen zwischen Zah-
lungsempfänger, seinem Finanzinstitut und dem Zahlungspflichtigen auf der einen 
und zwischen dem Zahlungspflichtigen und dessen Bank auf der anderen Seite.  

MT 
Meldungstyp. 

payCOMweb 
Dienstleistung von SIX Paynet für die Übermittlung und Freigabe von DTA- und LSV-
Aufträgen über das Internet. 

RTGS 
Real Time Gross Settlement: Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem mit unwiderruflicher 
Abwicklung jeder einzelnen Zahlung ohne Verrechnung von Gegenforderungen. 

SIC 
Schweizer RTGS-System für Zahlungen in Schweizer Franken. 

TA 
Transaktionsart. 
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Verarbeitungsdatum (gewünscht)  
Datum, an welchem der LSV-Auftrag ausgeführt wird (werden soll). Als gewünschtes 
Verarbeitungsdatum ist ein Bankwerktag anzugeben, mit dessen Valuta gutgeschrie-
ben und belastet wird. Ist das gewünschte Verarbeitungsdatum kein Bankwerktag, 
wird im Lastschriftverfahren automatisch der nächstfolgende Bankwerktag als ge-
wünschtes Verarbeitungsdatum eingesetzt.  

XML 
Extensible Markup Language: Meta-Sprache zur Definition von Auszeichnungs-
sprachen für Dokumente. 

Zahlungsgruppe 
Eine LSV-Zahlungsgruppe umfasst alle im gleichen LSV-File zusammengefassten 
LSV-Aufträge gemäss Ziffer 2.4.1. 

ZE  
Zahlungsempfänger (Gläubiger, Rechnungssteller) und Kunde des ZE-FI.  

ZE-FI  
Finanzinstitut des ZE, welches dem ZE das Lastschriftverfahren anbietet. 

ZP  
Zahlungspflichtiger (Schuldner, Rechnungsempfänger) und Kunde des ZP-FI. 

ZP-FI  
Finanzinstitut des ZP, welches dem ZP das Lastschriftverfahren ermöglicht. 
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